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Wie in anderen Organisationen und 
Wirtschaftsbetrieben kommt es auch 
bei Stiftungen auf die handelnden Per-
sonen an, die für die juristische Per-
son tätig werden. Die Stiftungsaufga-
ben erfüllen vor allem ehrenamtliche 
Gremienmitglieder und Helfer, nur zu 
einem kleineren Teil fest angestellte 
Mitarbeiter.

Das Bürgerliche Gesetzbuch fordert 
für jede Stiftung einen aktiven Vor-
stand. In der Praxis gibt es verschiede-
ne Bezeichnungen für dieses Leitungs-
organ, das den Führungsaufgaben der 
Organisation nachkommt, weshalb im 
Folgenden allgemein von „Leitungs-
gremium“ gesprochen wird. Die Auf-
gaben erstrecken sich über alle Berei-
che der Stiftungspraxis: von der Anlage 
des Stiftungsvermögens über die Ent-
scheidung bezüglich Förderprogram-
men und Mittelverwendung, die Auf-
stellung des Jahresabschlusses bis hin 
zur externen Kommunikation.

Die Studie zeigt, dass Leitungsor-
gane in deutschen Stiftungen zumeist 
ehrenamtlich tätig sind (76 Prozent)3. 
Die übrigen 24 Prozent gaben an, über 
ein hauptamtliches Leitungsgremium 
zu verfügen. Es ist festzustellen, dass 
mit zunehmender Stiftungsgröße der 
Professionalisierungsgrad einer Stif-
tung, gemessen an der Hauptamtlich-
keit des Leitungsgremiums, wächst. 

3	  Im Vergleich zu ca. 90 Prozent laut der 
Studie von Berit Sandberg; Christoph Meck-
ing: Vergütung haupt- und ehrenamtlicher 
Führungskräfte in Stiftungen. Essen 2008

Während Stiftungen mit einem Vermö-
gen zwischen 100.000 Euro und 1 Mil-
lion Euro mehrheitlich (89 Prozent) 
über ein ehrenamtliches Leitungsgre-
mium verfügen, übernimmt bereits 
bei 62 Prozent der Stiftungen mit einer 
Größe von 10 Millionen bis 100 Millio-
nen Euro ein hauptamtliches Gremium 
Leitungsaufgaben. Bei Stiftungen mit 
einem Vermögen von mehr als 100 Mil-
lionen Euro liegt allerdings die Quote 
der hauptamtlichen Leitungsgremien 
mit 58 Prozent etwas darunter.

Analog zum steigenden Professio-
nalisierungsgrad des Leitungsgremi-
ums, gemessen am Stiftungsvermö-
gen, steigt mit diesem auch der Anteil 
derjenigen Stiftungen, die ein Bera-
tungsgremium einsetzen.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?
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Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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å Organisation des Leitungsgremiums
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=202]

å Organisation des Beratungsgremiums
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=199]

Organisation der 
Stiftungsgremien

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Nicht nachvollziehbar ist allerdings 
die Antwort vieler Stiftungen im un-
tersten Vermögenssegment, wonach 
50 Prozent ein hauptamtliches, also 
bezahltes Beratungsgremium haben, 
und der Rest gar keines. Hier war mög-
licherweise die Frage missverständlich, 
da das Ergebnis jeglicher Praxiserfah-
rung widerspricht.

Beratungsgremien in deutschen 
Stiftungen wirken häufig an Entschei-
dungen über Förderprogramme (27 Pro-
zent) und hinsichtlich der Vermögens-
anlage (25 Prozent) mit. Ein weiteres 
Aktionsfeld ist die Verwendung von 
Stiftungsmitteln (22 Prozent). Zu einem 
geringeren Maße sind Beratungsorga-
ne mit Aufgaben der externen Kom-
munikation (13 Prozent) betraut oder 
wirken an der Aufstellung von Jahres-
abschlüssen (12 Prozent) mit.

Unabhängigkeit und 
Aufgabentrennung zwischen 
Leitungs- und Aufsichtsgremien

Neben dem Leitungsgremium einer 
Stiftung sollte es auch ein Aufsichts-
gremium geben, das die Stiftungslei-
tung in ihren Tätigkeiten überwacht. 
Immerhin verfügen 77 Prozent der Stif-
tungen laut Umfrageergebnis über ein 
Organ, das die Arbeit der Leitungsgre-
mien überwacht und kontrolliert. Das 

bedeutet aber auch, dass 23 Prozent 
über kein stiftungsinternes Aufsichts-
gremium verfügen und sich der Stifter 
offensichtlich zum Zeitpunkt der Ab-
fassung der Stiftungssatzung auf die 
staatliche Stiftungsaufsichtsbehörde 
verlassen wollte. Der Kompetenzbe-
reich der staatlichen Aufsichtsbehör-
den ist gesetzlich geregelt und besteht 
typischerweise in der Prüfung der Jah-
resberichte und der Einhaltung des 
Stifterwillens.

Je nach Stiftung werden die inter-
nen Aufsichtsgremien in unterschied-
lichen Bereichen tätig und haben An-
teil an einer Reihe von Themen. Dies 
sind beispielsweise (Mit-)Entschei-
dungen über die Mittelverwendung 
(36 Prozent) und Förderprogramme 
(27 Prozent) sowie (Mit-)Entscheidun-
gen über die Anlage des Stiftungsver-
mögens (20 Prozent). In geringerem 
Umfang bringen sich die internen Auf-
sichtsgremien im Zusammenhang mit 
der Aufstellung von Jahresabschlüs-
sen (11 Prozent) und der Pressearbeit 
(5 Prozent) in die Stiftungstätigkeit ein.

Die Studie zeigt, dass Aufsichtsgre-
mien, wenn vorhanden, überwiegend 
ehrenamtlicher Natur sind. Nur etwa 
1 Prozent der teilgenommenen Stiftun-
gen gab an, ein hauptamtlich tätiges 
Aufsichtsorgan zu besitzen.

Die Funktionstrennung zwischen 
Leitungs- und Aufsichtsorgan wird in 
der Mehrheit (75 Prozent) der teilneh-
menden Stiftungen streng befolgt, in-
dem ein Mitglied des einen Gremiums 
nicht gleichzeitig Mitglied des anderen 
Gremiums sein kann. Allerdings ist bei 
etwa knapp einem Viertel (24 Prozent) 
der Stiftungen eine solche Funktions-
trennung nicht gegeben, da bei ihnen 
Mitglieder des Aufsichtsorgans gleich-
zeitig Mitglied des Leitungsorgans 
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Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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å Organisation des Aufsichtsgremiums
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=200]
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sind. Dass eine solche Gremienstruk-
tur im Stiftungsbereich relativ häu-
fig anzutreffen ist, kann verschiedene 
Gründe haben: die jahrhundertealte 
Tradition der Stiftung, ein unbewusst 
angelsächsisches Gremienverständnis 
oder auch einfach nur das Empfinden 
des selbst im Leitungsorgan tätigen 
Stifters, dass es einer Überwachung 
seines eigenen Handelns nicht bedarf. 
Dies entspricht jedoch nicht den Emp-
fehlungen des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen bei der Gestaltung 
neuer Stiftungen. Gerade aus Sicht des 
Stifters selbst ist eine stiftungsinter-
ne Doppelstruktur anzuraten, um den 
Stifterwillen im Wechselspiel zwischen 
Leitungs- und Aufsichtsgremium best-
möglich – auch über lange Zeiträume 
– zu bewahren.

Vor dem Hintergrund der Funkti-
onstrennung stellt sich die Frage, ob 
Förderprojekte und -programme eine 
Zustimmung durch das Aufsichtsgremi-
um benötigen. Die Studie zeigt, dass 
mit steigendem Stiftungsvermögen die 
Anzahl derjenigen Stiftungen zunimmt, 
bei denen eine solche Genehmigungs-
pflicht besteht.

Die Genehmigung von Förderpro-
grammen durch den Aufsichtsrat ist 
eng mit dem Problem der Befangenheit 
verbunden. Auch hier zeigt die Stu-
die, dass mit zunehmender Stiftungs-
größe Mitglieder von Stiftungsgremi-
en im Falle der Befangenheit von der 
Entscheidung über Fördermaßnahmen 
ausgeschlossen sind.

Es ist jedoch zu bemerken, dass 
– über alle Stiftungsgrößen hinweg – 
nur etwa die Hälfte der teilnehmenden 
Stiftungen das Problem der Befangen-
heit überhaupt sieht und entsprechend 
Gremienmitglieder von bestimmten 
Beschlussfassungen ausschließt.
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Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

å Bestehen einer Genehmigungspflicht 
für wichtige Projekte oder Programme  
(z.B. Förderung bestimmter Einrichtungen) 
ab einer bestimmten Größenordnung 
durch Aufsichtsorgane 
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=198]

Hintergrund: Orientierungs- und Regelwerke  
außerhalb des Stiftungssektors

Manche Stiftungen orientieren sich an Regelwerken wie dem Deutschen 
Corporate Governance Kodex oder dem vom Bund erlassenen Public Cor-
porate Governance Kodex, der sich auf alle Betriebe bezieht, an denen der 
Bund beteiligt ist. Ferner haben viele Bundesländer eigene Kodizes erlas-
sen, die sie für ihre Public Private Partnerships anwenden. Weitere Kodizes 
gibt es im Bereich der Caritas und der Diakonie. Sämtliche dieser Regel-
werke sind für Stiftungen nicht gesetzlich verbindlich, können jedoch An-
regungen für die Führung, Steuerung und Kontrolle von Stiftungen bieten.

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Die Grundsätze Guter Stiftungs-
praxis sprechen an dieser Stelle eine 
klare Sprache. Daher ist festzustellen, 
dass in diesem Themenfeld bei etwa 
der Hälfte der deutschen Stiftungen 
deutlicher Handlungsbedarf besteht. 
Die Vorstände von Stiftungen, die sich 
bisher keine festen Regeln für den 
Fall von möglichen Interessenkonflik-
ten gegeben haben, sollten diese als-
bald aufstellen und ihre Anwendung 

kontinuierlich überwachen. Gerade 
an dieser Stelle können Versäumnisse 
schnell dazu führen, dass die Qualität 
der Zweckerfüllung nachlässt und die 
Mittel nicht im Stiftersinne verwendet 
werden. Auch werden sich öffentlich 
gewordene Interessenkollisionen sehr 
negativ auf die Reputation der einzel-
nen Stiftung und des gesamten Stif-
tungssektors auswirken.

Hintergrund: Grundsätze Guter Stiftungspraxis
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten

Für Mitglieder der Stiftungsorgane, der Kontroll- und Beratungsgremien 
und für Stiftungsmitarbeiter gilt, dass sich niemand bei seinen Entschei-
dungen von eigennützigen Interessen leiten lässt. Insbesondere beachten 
sie folgende Grundsätze:

Sie legen die Anhaltspunkte für einen Interessenkonflikt im Einzelfall 
unaufgefordert offen und verzichten von sich aus auf eine Beteiligung am 
Entscheidungsprozess, wenn dieser ihnen oder einer nahestehenden Per-
son einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Auch persön-
liche oder familiäre Beziehungen zu den Fördersuchenden und zu Dienst-
leistungsunternehmen werden offen kommuniziert.

Sie verzichten auf vermögenswerte Vorteile, die ihnen von interessier-
ter Seite verschafft werden. Dies gilt auch dann, wenn die Verknüpfung von 
Vorteil und Gegenleistung nicht unmittelbar oder erst zukünftig zu erwar-
ten ist.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

† Ausschluss von Gremienmitgliedern 
bei Beschlussfassungen, wenn Besorgnis 
hinsichtlich Befangenheit besteht
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=185]
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Anforderungen an die Mitglieder 
der Stiftungsgremien

Die Mitglieder der Stiftungsgremi-
en unterliegen einer Reihe unter-
schiedlicher Anforderungsprofile. So 
sind für die Mitarbeit in hauptamtli-
chen Leitungsgremien häufig betriebs-
wirtschaftliches Wissen (96 Prozent), 
Fachkompetenz in Bezug auf den Stif-
tungszweck (88 Prozent), Fachkompe-
tenz im Steuerrecht, insbesondere im 
Gemeinnützigkeitsrecht (63 Prozent), 
und/oder Fachkompetenz in der Ver-
mögensverwaltung (60 Prozent) Vo-
raussetzung für eine Mitgliedschaft. 
Diese Priorisierung findet sich im Gro-
ßen und Ganzen auch bei den Ansprü-
chen an Mitglieder ehrenamtlicher Lei-
tungsgremien wieder – dies jedoch mit 

dem Unterschied, dass der Zugehörig-
keit des Mitglieds zu einer bestimm-
ten Gruppe, wie etwa der Stifterfamilie 
(45 Prozent), eine wesentlich höhere 
Bedeutung beigemessen wird als dies 
bei hauptamtlichen Leitungsgremien 
(13 Prozent) der Fall ist. Hier ist zu ver-
muten, dass es sich bei Stiftungen mit 
ehrenamtlichen Leitungsgremien in 
vielen Fällen um meist kleinere Stiftun-
gen handelt, bei denen die Mitglied-
schaft im Leitungsgremium an den fa-
miliären Hintergrund geknüpft ist.

Anforderungen an die Mitglieder 
ehrenamtlicher Aufsichtsorgane unter-
scheiden sich von den Anforderungen 
an Mitglieder von Leitungsorganen. 
Zwar wird ebenfalls die Fachkompe-
tenz in Bezug auf den Stiftungszweck 
(79 Prozent) als wichtige Anforderung 
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Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 
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Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)
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mehr als 20 Stunden pro Monat
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Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht
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Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige
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Verfolgung des Stiftungszwecks
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Qualitätssicherung der eigenen Arbeit
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interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken
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Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige
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Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit
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Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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genannt, allerdings spielt der gesell-
schaftliche Status (51 Prozent) noch vor 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe (48 Prozent), der Management-
kompetenz (45 Prozent) und der Fach-
kompetenz in der Vermögensverwal-
tung (36 Prozent) eine entscheidende 
Rolle. Dies zeigt, dass häufig gesell-
schaftlich angesehene Persönlichkei-
ten oder Prominente für die Zwecke der 
Stiftung und die Gewinnung von Spen-
dengeldern eingesetzt werden.

Die Studie macht deutlich: Auch in 
der Praxis wird die Hauptaufgabe jedes 
Stiftungsorgans in der Verwirklichung 
der Stiftungszwecke gesehen. Damit 
werden die gesetzlichen Anforderun-
gen und die Grundsätze Guter Stif-
tungspraxis in hohem Maße beachtet. 
Die Kehrseite der Medaille: Die zweite 
Säule des Stiftungshandelns – die Be-
wirtschaftung des Stiftungsvermögens 
– steht regelmäßig eher im Hintergrund, 
obgleich diesem Thema ebenfalls gro-
ße Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte.

Umfang des Engagements

Mit wachsendem Stiftungsvermögen 
steigt das zeitliche Engagement der 
ehrenamtlichen Organmitglieder für 
die Stiftung. Während nur etwa 10 Pro-
zent der Leitungsgremien von Stiftun-
gen mit einem Vermögen von bis zu 
100.000 Euro mehr als 20 Stunden 
pro Monat in Stiftungsarbeit investie-
ren, sind es in der Größenklasse von 
10 bis 100 Millionen Euro bereits über 
30 Prozent. Werden Stiftungen mit ei-
nem Vermögen von über 100 Millio-
nen Euro in die Betrachtung einbe-
zogen, lässt sich dieser Trend jedoch 
nicht bestätigen. Hierfür kommen 
zwei Erklärungen in Betracht: Derarti-
ge große Stiftungen fungieren häufig 
als Dachstiftung (im Sinne einer Hol-
dinggesellschaft) für die gemeinnützi-
gen Tochtergesellschaften, wo die ei-
gentliche operative Arbeit anfällt, z.B. 
in der Sozialwirtschaft. Oder sie haben 
eine hauptamtliche Geschäftsführung 
eingesetzt, sodass der Vorstand tat-
sächlich stärker in der Rolle eines Auf-
sichtsorgans mit entsprechend gerin-
gerem Zeiteinsatz tätig ist.

Analog zu der steigenden Professi-
onalisierung von Stiftungen hinsicht-
lich der Ehren- bzw. Hauptamtlichkeit 
ihrer Gremien kann auch der Umfang 
des Engagements für die Stiftungsar-
beit gesehen werden. Mit wachsen-
dem Stiftungsvermögen wächst gleich-
sam der Umfang und die Komplexität 
der Stiftungsarbeit und der damit zu 
betreibende zeitliche Aufwand. 

Tatsächlich muss aufgrund der Stu-
die die Frage gestellt werden, ob die 
ein bis vier Stunden pro Monat, die die 
meisten Aufsichtsorgane für die Stif-
tung arbeiten, angesichts ihrer Verant-
wortung gegenüber Stifter und Gesell-

Hintergrund: Grundsätze Guter Stiftungspraxis 

Stiftungsorgane, Stiftungsverwalter und Stiftungsmitarbeiter orientieren 
sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Gemeinnützigkeits- und 
Stiftungsrechts bei ihrer Tätigkeit insbesondere an folgenden Grundsätzen:
»	 Sie verstehen sich als Treuhänder des im Stiftungsgeschäft und in der 

Satzung formulierten Stifterwillens.
»	 Sie sind der Satzung verpflichtet und verwirklichen den Stiftungszweck 

nach bestem Wissen und Gewissen.
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schaft überhaupt ausreichend sind. 
Eine generelle Mindestarbeitszeit kann 
natürlich nicht abstrakt festgelegt wer-
den, sodass jede Stiftung die Frage in-
dividuell für sich beantworten muss. 
Die Ergebnisse der Studie legen jedoch 
nahe, dass in mancher Stiftung ein kri-
tischer Blick auf die Gremienpraxis ge-
worfen und ein höheres Engagement 
verlangt werden muss. Bei weiterhin 
unzureichendem Zeiteinsatz bestän-
de in der Folge bei größeren Stiftungen 
ein nominell erhöhtes finanzielles Risi-
ko, aber selbst bei kleineren Stiftungen 
würde eine nur oberflächliche Gremien-
begleitung zumindest den Stiftungser-
folg erschweren, wenn nicht sogar zu 
ebenfalls schmerzhaften Leistungsein-
bußen führen. Darüber hinaus würde 
in jedem Fall die Reputation in der Öf-
fentlichkeit leiden, wenn ungewollt das 
Signal vermittelt würde, dass die Auf-
sichtsgremien ihr Engagement darauf 
beschränken, ihren (guten) Namen für 
die Gremienliste herzugeben, ohne die 
notwendige Präsenz zu zeigen. 

Unabhängig von der aufgewen-
deten Zeit wird die Leistung der Auf-
sichtsgremien deutscher Stiftungen 
in der Selbstwahrnehmung überwie-
gend positiv bewertet. Es kann festge-
stellt werden, dass bei der Mehrheit 
der Stiftungen die Leistung des Auf-
sichtsgremiums mindestens als aus-
reichend oder besser bewertet wird. 
So gaben allein 76 Prozent der Stiftun-
gen die Leistung des Aufsichtsgremi-
ums hinsichtlich der Verfolgung des 
Stiftungszwecks mit gut bis sehr gut an, 
gefolgt von der Beurteilung und Kon-
trolle der Geschäftsführung/des Vor-
standes (73 Prozent). Etwas mehr als 
die Hälfte aller Stiftungen bewerten 
die Sicherstellung der finanziellen Ba-
sis (55 Prozent), die Qualitätssiche-
rung (55 Prozent) sowie die Festlegung 
von Programmfeldern (54 Prozent) mit 

gut bis sehr gut. Auffällig ist jedoch, 
dass immerhin 6 Prozent der teilneh-
menden Stiftungen die Arbeit ihres 
Aufsichtsgremiums hinsichtlich der 
Qualitätssicherung und 5 Prozent die 
Sicherstellung der finanziellen Basis 

als ungenügend bewerten.
Ein weiterer Punkt ist die Bewertung 

der Wirksamkeit der Stiftungsprogramme 
durch das Aufsichtsgremium. Die Studie 
zeigt, dass nicht in allen Stiftungen, die 
über ein Aufsichtsgremium verfügen, ei-
ne solche Bewertung erfolgt. Es ist je-
doch zu erkennen, dass mit zunehmen-
der Größe der Stiftung eine Evaluation 
der Wirksamkeit von Stiftungsprogram-
men entsprechend häufiger stattfindet.

Hintergrund: Grundsätze Guter Stiftungspraxis

Die Mitglieder der Stiftungsorgane handeln informiert, integer und verant-
wortungsvoll. Ehrenamtlich tätige Organmitglieder sind trotz ihrer übrigen 
Verpflichtungen bereit, die erforderliche Zeit und Sorgfalt für die Stiftungs-
arbeit zur Verfügung zu stellen. Mitglieder von Kontroll- und Beratungsgre-
mien sind grundsätzlich unabhängig von den für die operative Tätigkeit 
verantwortlichen Organen und werden von diesen umfassend und wahr-
heitsgemäß informiert.
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Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

å Zeitaufwand der ehrenamtlichen 
Leitungsorgane (pro Person)
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=161]

¢ Zeitaufwand der ehrenamtlichen 
Aufsichtsorgane (pro Person) 
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=139]

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Neben der Bewertung der Wirksam-
keit von Förderprogrammen durch das 
Aufsichtsgremium stellt sich generell 
die Frage nach der Zusammenarbeit 
zwischen den Stiftungsgremien. Die-
se ist bei dem weitaus größten Teil der 
Stiftungen (74 Prozent) durch die Stif-
tungssatzung, zu einem nur geringen 
Teil durch Geschäftsordnungen (18 Pro-
zent) oder durch einen Kodex geregelt. 
Dieses Ergebnis überrascht, da Stif-
tungssatzungen nur in Abstimmung mit 
der Stiftungsaufsicht und dem Finanz-
amt geändert und somit viel schwerer 
als eine Geschäftsordnung an sich än-
dernde Bedürfnisse angepasst werden 
können.

Aufgrund der Studie lässt sich 
Handlungsbedarf bei der Sicherstel-
lung der Finanzierung und der Quali-
tätssicherung der Stiftungsarbeit er-
kennen – wenn auch nur für eine 
deutliche Minderheit der Umfrageteil-
nehmer. Besonders im Hinblick auf die 
Tatsache, dass es sich um den Fortbe-
stand und die Öffentlichkeitswirkung 
der Stiftung handelt, ist die Bedeutung 
dieser Themen nicht zu unterschätzen. 
Hier liegt es an den Aufsichts- und den 
Leitungsorganen der einzelnen Stiftun-
gen, Ziele zu präzisieren und messbar 
zu machen, um Leistungen verbessern 
zu können. 
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

å Einschätzung der Leistung des 
Aufsichtsgremiums [n=167]

Hintergrund: Grundsätze Guter Stiftungspraxis

Die Stiftungsorgane sorgen für die regelmäßige Überprüfung der Wirksam-
keit der Stiftungsprogramme vor allem im Hinblick auf die Verwirklichung 
des Satzungszwecks, die Effizienz des Mitteleinsatzes und im Hinblick auf 
das Verhalten gegenüber Fördersuchenden sowie der Öffentlichkeit; sie 
fördern entsprechendes Verhalten ihrer Mitarbeiter.

|  StiftungsStudie  |  
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Anders als für Kaufleute, Kapitalge-
sellschaften und bestimmte Perso-
nenhandelsgesellschaften gibt es für 
Stiftungen keine konkreten gesetzli-
chen Vorgaben über die Ausgestal-
tung ihrer finanziellen Rechenschafts-
legung und über das „Ob“ und „Wie“ 
einer Berichterstattung. Eine sach-
gerechte Rechenschaftslegung ist je-
doch in jedem Fall stiftungsrechtlich 
geboten und begründet sich nicht zu-
letzt dadurch, dass der Stiftungsvor-
stand – ähnlich wie Vorstände von 
Aktiengesellschaften – Sachwalter 
fremden Vermögens ist und mit dem 
überlassenen Vermögen die vorgege-
benen Zwecke zu verwirklichen hat. 
Zudem sind Stiftungen auf Dauer an-
gelegt und sollen daher ihren Zweck 
nachhaltig erfüllen. Umso mehr Be-
deutung kommt der Rechenschaftsle-
gung des Stiftungsvorstands über die 
finanziellen Wirkungen seines Han-
delns zu.

Für die Aussagekraft, Vergleich-
barkeit und Verlässlichkeit einer Re-
chenschaftslegung ist es entschei-
dend, dass diese nach anerkannten 
Standards erstellt und von unabhän-
gigen Stellen, wie z.B. einem Rech-
nungs- oder Wirtschaftsprüfer ge-
prüft wird. Die Bundesregierung hat  

allerdings die Einführung eines Rech-
nungslegungs- und Publizitätsgeset-
zes für Vereine und Stiftungen abge-
lehnt und an die Organisationen und 
Verbände im Gemeinnützigkeitssektor 
appelliert, Standards weiterzuentwi-
ckeln und zu vereinheitlichen.4

Vor diesem Hintergrund sind für je-
den Stiftungsvorstand zumindest die 
folgenden Fragestellungen von Bedeu-
tung:

»	 Welche Instrumente werden für die 
Rechenschaftslegung genutzt?

»	 Welche Rechnungslegungsgrund-
sätze kommen zur Anwendung?

»	 Wieweit wird die Möglichkeit der 
Vertrauensbildung durch eine ex-
terne Prüfung der Rechnungsle-
gung genutzt? 

»	 Welche Möglichkeiten der Trans-
parenz gegenüber den verschiede-
nen Interessengruppen an der Stif-
tungsarbeit werden genutzt?

»	 Vergewissert sich der Stiftungsvor-
stand anhand einer Kapitalerhal-
tungsrechnung regelmäßig, dass 
die Stiftung ihren Zweck nachhal-
tig erfüllt? 

4	   Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage verschiedener Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP, 29. Februar 2008, 
BT-Drucksache 16/8325

Finanz- und Rechnungswesen

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Instrumente der Rechenschaftslegung

Die Stiftungen legen überwiegend Re-
chenschaft über ihre finanzielle Ent-
wicklung ab, indem ein Jahresab-
schluss mit Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung oder eine Jahresrech-
nung mit Vermögensübersicht und 
Einnahmen-/Ausgabenrechnung auf-
gestellt wird. Nur gut die Hälfte der 
befragten Stiftungen ergänzt diese fi-
nanzielle Berichterstattung um einen 
Anhang. Ungefähr ebenso viele Stif-

tungen (rund 52 Prozent) geben an, ei-
nen Lagebericht zu erstellen.

Für eine verbale Berichterstattung 
nutzen 169 von 199 Stiftungen den Tä-
tigkeitsbericht, in dem über die Erfül-
lung des Stiftungszwecks im abge-
laufenen Jahr zu berichten ist und der 
gemäß den Landesstiftungsgesetzen 
bei der Stiftungsaufsicht einzureichen 
ist. Überraschend ist hier, dass immer-
hin 24 von 199 Stiftungen angeben, 
keinen Tätigkeitsbericht zu erstellen. 
Möglicherweise stellen diese Stiftun-

Hintergrund: Anhang und Lagebericht

Ein Anhang vervollständigt bei Kapitalgesellschaften den nach handels-
rechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss. In einem An-
hang werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dargestellt 
und eventuelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutert, weitere Er-
läuterungen zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gegeben und 
sonstige Angaben gemacht (z.B. zur Anzahl der Mitarbeiter nach Berei-
chen). Aufgrund bestehender Wahlrechte bei der Bilanzierung und Be-
wertung trägt ein Anhang erheblich zur Steigerung der Aussagekraft und 
Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen bei. Dies gilt bereits bei Kapi-
talgesellschaften, für die umfangreiche gesetzliche Regelungen über 
die Rechnungslegung bestehen. Es gilt jedoch umso mehr bei Stiftun-
gen, für die es an entsprechenden Regelungen fehlt und die dement-
sprechend erläutern können, welche Regelungen sie freiwillig anwenden 
und wie sie die Besonderheiten von Stiftungen bei der Rechnungslegung 
berücksichtigen.

Ein Lagebericht ist ein weiteres Rechnungslegungsinstrument des 
deutschen Handelsrechts, das bei Kapitalgesellschaften den Jahresab-
schluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-
hang, ergänzt und neben Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft unter ande-
rem auch Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, zu den Ri-
siken und Chancen der künftigen Entwicklung und zur Einrichtung eines 
Risikomanagementsystems beinhaltet. Der Inhalt eines Lageberichts ist 
also deutlich umfassender als der Inhalt eines Tätigkeitsberichts, wie er 
nach den Landesstiftungsgesetzen verlangt wird, und liefert Informatio-
nen, die über die rein vergangenheitsorientierte Betrachtung des Jahres-
abschlusses und des Tätigkeitsberichts deutlich hinausgehen.

|  StiftungsStudie  |  
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gen die Informationen im Rahmen ei-
nes von ihnen anders genannten Jah-
resberichts oder ähnlich zur Verfügung. 
Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt 
offen, ob und ggf. welche Sanktionen 
seitens der Stiftungsaufsicht dies nach 
sich zog.

Hintergrund: Grundsätze Guter Stiftungspraxis

Das in ihre [d.h. der Stiftungsvorstände, Anm. d. Verf.] Obhut gegebe-
ne Vermögen ist in seiner nachhaltigen Ertragsfähigkeit zu erhalten. Das 
Rechnungswesen bildet die wirtschaftliche Lage der Stiftung zeitnah, 
vollständig und sachlich richtig ab. Die Verwaltungsausgaben bewegen 
sich in einem angemessenen Rahmen.

Auch die Grundsätze treffen keine konkrete Aussage zu der Frage, in 
welcher Form die Rechnungslegung praktiziert werden sollte. Es kommt 
nur auf das Ergebnis an, nämlich, dass die wirtschaftliche Lage zeit-
nah, vollständig und sachlich richtig abgebildet wird. Auf diese Weise 
kann jede Stiftung in Abhängigkeit von ihrer Größe und dem Umfang ih-
rer Aktivitäten selber festlegen, wie sie diesen Orientierungseckpunkten 
nachkommt. So steht es z.B. auch in ihrem Ermessen, ob sie mit der An-
gabe der Verwaltungsausgaben in ihrer Rechnungslegung den Nachweis 
erbringt, dass diese sich in einem angemessenen Rahmen bewegen.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

© Bestandteile der Rechnungslegung 
© und Berichterstattung
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Angewandte 
Rechnungslegungsgrundsätze

Obwohl Stiftungen in der Regel nicht 
unter den Anwendungsbereich der 
Rechnungslegungsvorschriften des 
deutschen Handelsgesetzbuches fal-
len, geben 166 von 185 Stiftungen an, 
diese freiwillig anzuwenden. Offen 
bleibt hingegen, welche Anpassungen 
zur Berücksichtigung stiftungsspezifi-
scher Besonderheiten vorgenommen 
werden. Dies muss einer weiteren Un-
tersuchung vorbehalten bleiben.

Aufgrund der Vielzahl bestehen-
der Wahlrechte der handelsrechtli-
chen Rechnungslegungsvorschriften 
und möglicher Anpassungen an die 
stiftungsspezifischen Besonderheiten 
sind die Jahresabschlüsse nicht per se 
transparent und vergleichbar.

Viele der Stiftungen, die einen Jah-
resabschluss nach handelsrechtlichen 
Vorschriften aufstellen, geben an, zu-
sätzlich eine Einnahmen-/Ausgaben- 

Rechnung zu haben. Dies mag ein Hin-
weis auf Anforderungen öffentlicher 
Zuwendungsgeber sein. Sinnvoller er-
scheint es jedoch, stattdessen den 
Jahresabschluss um eine Kapitalfluss-
rechnung zu ergänzen, um Informatio-
nen über liquiditätswirksame Transak-
tionen zu liefern, ohne das System der 
doppelten Buchführung zu verlassen. 

Nicht überraschend war im Übri-
gen das Ergebnis, dass nur 2 von 185 
Stiftungen angeben, nach den Interna-
tional Financial Reporting Standards 
(IFRS) Rechnung zu legen, da es einer 
Vergleichbarkeit mit ausländischen 
Stiftungen in der Regel (noch) nicht be-
darf und die höheren Anforderungen 
an das Rechnungswesen dementspre-
chend nicht erfüllt werden müssen.

Kapitalflussrechnung

Bei der Kapitalflussrechnung handelt es sich um eine Bewegungsrech-
nung, in der für das abgelaufene Geschäftsjahr Herkunft und Verwendung 
verschiedener liquiditätswirksamer Mittel dargestellt werden. Sie stellt ei-
ne sinnvolle Ergänzung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung dar. 
Während die Bilanz die an einem Stichtag vorhandenen Bestände erfasst 
und die Gewinn- und Verlustrechnung sämtliche erfolgswirksamen Um-
sätze und Transaktionen des Geschäftsjahres zeigt, gibt die Kapitalfluss-
rechnung als zusammengefasster Bericht finanzieller Umsätze und Trans-
aktionen die wichtigsten Mittelbeschaffungs- und -verwendungsvorgänge 
wieder.

Die liquiditätswirksamen Mittel, deren Veränderung mithilfe der Kapi-
talflussrechnung erklärt werden soll, werden in der Regel als Finanzmittel-
fonds bezeichnet. Zur Erklärung der Veränderung des Finanzmittelfonds im 
abgelaufenen Geschäftsjahr werden die aus der Geschäftstätigkeit erwirt-
schafteten Mittel, die sonstigen Finanzierungsmittel und die Mittelverwen-
dungsvorgänge jeweils getrennt dargestellt.

|  StiftungsStudie  |  
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Abschlussprüfung 

Anders als bei Kapitalgesellschaften 
gibt es für Stiftungen keine Pflicht, bei 
Überschreitung bestimmter Größen-
merkmale den Jahresabschluss bzw. 
Jahresbericht durch einen Wirtschafts-
prüfer prüfen zu lassen. Vielmehr se-
hen die Landesstiftungsgesetze im 
Grundsatz eine Prüfung durch die Stif-
tungsaufsicht vor. Deren Prüfung hat 
allerdings vor allem die Erfüllung des 
Stiftungszwecks und die Erhaltung des 
Stiftungsvermögens zum Gegenstand. 
Nimmt eine Stiftungsaufsicht die ihr 
in den Landesstiftungsgesetzen einge-
räumte Möglichkeit wahr, eine Prüfung 
durch einen Wirtschaftsprüfer zu ver-
langen, so ist der Gegenstand der Ab-
schlussprüfung um die Erfüllung des 
Stiftungszwecks und die Erhaltung des 
Stiftungsvermögens zu erweitern. Ent-
sprechendes gilt, wenn eine Stiftung 
ihren Jahresabschluss freiwillig durch 
einen Wirtschaftsprüfer prüfen lässt. 
Wird der Prüfungsbericht des Wirt-
schaftsprüfers dann bei der Stiftungs-
aufsicht eingereicht, so entfällt deren 
eigene Prüfung.

Im Rahmen dieser Studie wurde er-
mittelt, dass trotz fehlender Verpflich-
tung 53 Prozent der Stiftungen ihre 
Rechnungslegung freiwillig durch ei-
nen Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. 

Bemerkenswert ist, dass 21 Prozent 
aller Stiftungen und sogar 35 Prozent 
der kleinen Stiftungen angeben, ihr 
Abschluss werde überhaupt nicht ge-
prüft. Dies heißt natürlich nicht, dass 
auch auf die Prüfung seitens der staat-
lichen Aufsichtsbehörde verzichtet 
würde, da diese ja gesetzlich verpflich-
tend ist. 
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter

0

5

10

15

20

25

30

35

40

BW BY B BB HB HH HE

M
VP

ND
S

NR
W RP SL SN ST SH TH

3

9

56

2

12

40

19

2

18

14

23

12

30

21

In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

© Führt die Stiftung eine 
Abschlussprüfung durch?
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=201]
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Transparenz gegenüber 
Interessengruppen

Transparenz gegenüber der Öffent-
lichkeit spielt im Stiftungssektor nach 
wie vor nur eine untergeordnete Rol-
le. Zwar stellen 74 Prozent der befrag-
ten Stiftungen ihren Jahresabschluss 
oder ihre Jahresrechnung den eigenen 
Organen zur Verfügung, aber nur 9 Pro-
zent geben an, der Öffentlichkeit einen 
gedruckten Jahresbericht zur Verfü-
gung zu stellen, und nur 6 Prozent nut-
zen hierfür bisher das Internet. Dies 
ist möglicherweise darauf zurückzu-
führen, dass Transparenz gegenüber 
der Öffentlichkeit für Stiftungen bisher 
nicht gesetzlich geregelt ist, sondern 
auf rein freiwilliger Basis stattfindet. 
Offensichtlich wird in einer höheren 
Transparenz gegenüber der Öffentlich-
keit kein Nutzen gesehen.

Ein hohes Interesse an einer Trans-
parenz müsste man bei den Stiftun-
gen annehmen, die zur Erfüllung ihres 
Stiftungszwecks in besonderem Ma-
ße auf die Einwerbung weiterer Mittel 
in Form von Zustiftungen und Spen-
den angewiesen sind. Von diesen stel-
len jedoch nur 8 Prozent der Öffentlich-
keit einen gedruckten Jahresbericht 
zur Verfügung und nur 6 Prozent veröf-
fentlichen finanzielle Daten im Inter-

net. In der Umfrage war ausdrücklich 
nach dem Jahresbericht mit entspre-
chendem Zahlenteil gefragt worden, 
der offensichtlich in den weitverbreite-
ten Imagebroschüren und Aktivitätsbe-
richten fehlt. 

Demgegenüber sind Stiftungen, die 
in hohem Maße Erträge aus Leistungs-
entgelten bzw. aus einem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb generieren, 
deutlich transparenter (18 Prozent bzw. 
27 Prozent davon veröffentlichen einen 
gedruckten Geschäftsbericht). Hier 
scheint die größere Nähe zur „Wirt-
schaft“ für den Abbau von Hemmun-
gen bezüglich der Transparenz gegen-
über der Öffentlichkeit zu sorgen.

Die im Bundesverband Deutscher 
Stiftungen organisierten Stiftungen an-
erkennen das Transparenzgebot und 
verwirklichen es in der Regel in abge-
stufter Art und Weise je nach Art der ad-
ressierten Interessengruppen. Generell 
lassen sich theoretisch die folgenden 
Interessengruppen identifizieren:

»	 Mittelbeschaffung
>> Stifter (sofern lebend)
>> Spender
>> Öffentliche Zuwendungsgeber
>> Sozialleistungsträger
>> Vermögensverwalter 
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?
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11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.
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1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%
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100%
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23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

å Veröffentlichung des Jahresberichts 
(in Abhängigkeit der dominierenden 
Ertragsquelle)
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»	 Mittelverwendung
>> Potenzielle Nutzer der  

Einrichtung, z.B. Patienten
>> Förderpartner 

(Leistungsempfänger)

»	 Leistungserbringung
>> Organe
>> Mitarbeiter
>> Ehrenamtliche
>> Kooperationspartner

»	 Gesetzliche Überwachung
>> Stiftungsaufsicht
>> Finanzamt

Trotz der hohen Akzeptanz des 
Transparenzgebots besteht in der Pra-
xis noch Nachholbedarf im Hinblick 
auf eine regelmäßige und angemessen 
umfassende Berichterstattung, wie die 
vorliegende Studie zeigt. Für Spenden 
sammelnde Stiftungen liegt die offene 
Kommunikation im originären Eigen
interesse, da nur auf diese Weise eine 
langfristig stabile Vertrauensebene zu 
den Förderern und damit ein nachhalti-
ger Akquisitionserfolg geschaffen wer-
den kann. Aber auch für eine typische 
Kapitalstiftung wird sich die Transpa-
renz lohnen, da Förderpartner und die 
Öffentlichkeit zunehmend ein Informa-
tionsinteresse geltend machen und 

sich der Stiftungszweck in der Regel 
nur im Zusammenwirken mit diesen 
verwirklichen lässt. Für alle Stiftun-
gen gilt im Übrigen: Eine mangelnde 
Transparenz schon einer einzigen Stif-
tung gefährdet das hohe Ansehen aller 
deutschen Stiftungen, sodass jede ein-
zelne Stiftung sich auch in Verpflich-
tung gegenüber den anderen Stiftun-
gen zur Transparenz veranlasst sehen 
sollte.

Hintergrund: Grundsätze Guter Stiftungspraxis

Sie [d.h. die Stiftungsvorstände, Anm. d. Verf.] anerkennen Transparenz als 
Ausdruck der Verantwortung von Stiftungen gegenüber der Gesellschaft und 
als ein Mittel zur Vertrauensbildung. Sie stellen daher der Öffentlichkeit in 
geeigneter Weise die wesentlichen inhaltlichen und wirtschaftlichen Infor-
mationen über die Stiftung (insbesondere über den Stiftungszweck, die 
Zweckerreichung im jeweils abgelaufenen Jahr, die Förderkriterien und die 
Organmitglieder) zur Verfügung. Sie veröffentlichen ihre Bewilligungsbedin-
gungen und setzen, soweit geboten, unabhängige Gutachter oder Juroren 
ein. Gesetzliche Auskunftspflichten werden rasch und vollständig erfüllt.

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Kapitalerhaltungsrechnung

Sämtliche Landesstiftungsgesetze 
enthalten die Pflicht des Vorstands, 
das Stiftungsvermögen zu erhalten. 
Was darunter konkret zu verstehen 
ist, regeln die Landesstiftungsgeset-
ze hingegen nicht. Wie schon erwähnt, 
präzisieren die Grundsätze Guter Stif-
tungspraxis des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen, dass das in die 
Obhut der Stiftungsorgane gegebe-
ne Vermögen in seiner nachhaltigen 
Ertragsfähigkeit zu erhalten ist. Die-
se wird regelmäßig nur möglich sein, 
wenn das Vermögen nicht nur nomi-
nal, sondern real erhalten wird. Der re-
ale Vermögenserhalt kann durch Jah-
resabschlüsse oder Jahresrechnungen, 
die nach handelsrechtlichen Grund-
sätzen aufgestellt sind, jedoch nicht 
nachgewiesen werden. Für die Beurtei-
lung und den Nachweis des realen Ka-
pitalerhalts ist daher regelmäßig eine 
Kapitalerhaltungsrechnung aufzustel-
len. Allerdings erstellen nur 42 Prozent 
der befragten Stiftungen regelmäßig 
eine solche, 47 Prozent haben die Fra-
ge verneint. Immerhin 10 Prozent ge-
ben an, dass ihnen gar nicht bekannt 
ist, ob eine Kapitalerhaltungsrechnung 
erstellt wird. 

In den meisten Bundesländern ist 
im Falle einer Abschlussprüfung durch 
einen Wirtschaftsprüfer vorgesehen, 
dass der Prüfungsauftrag um die Prü-
fung der Erhaltung des Stiftungsver-
mögens erweitert wird. Hingegen ist 
nicht geregelt, ob die Kapitalerhaltung 
durch die Stiftungsaufsicht geprüft 
wird, wenn eine solche Abschlussprü-
fung nicht durchgeführt wird. Da nur 
53 Prozent der Stiftungen angeben, 
dass ihr Jahresabschluss durch einen 
Wirtschaftsprüfer geprüft wird, ist an-
zunehmen, dass der Kapitalerhalt häu-
fig nicht beurteilt worden ist und nicht 
nachgewiesen wird. Dies ist angesichts 
der Tatsache, dass die Leistungsfähig-
keit einer Stiftung in der Regel nach 
Vorstellung des Stifters auch über viele 
Jahrzehnte und Jahrhunderte gesichert 
bleiben sollte, ein durchaus alarmie-
rendes Ergebnis.
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Ob es um Kunstförderung oder Kinder-
krankenhäuser geht – bei gemeinnüt-
zigen Stiftungen schauen Behörden 
und die interessierte Öffentlichkeit in 
der Regel genau hin. Aber auch bei pri-
vatnützigen Familienstiftungen haben 
die Stifter und die Familie ein großes 
Interesse, dass mit dem anvertrauten 
Vermögen vertrauensvoll und profes-
sionell im Sinne des Stiftungszwecks 
umgegangen wird.

Die Pflichten der Stiftungsleitung 
sind indes im Hinblick auf allgemeines 
Risikomanagement und konkrete Kon-
trollmechanismen gesetzlich wenig 
festgelegt. Die Landesstiftungsgeset-
ze führen in diesem Zusammenhang 
nicht weiter, wenn dort beispielswei-
se von „nachhaltiger“ oder „sparsa-
mer und wirtschaftlicher“ Stiftungs-
verwaltung die Rede ist. Aus dem 
allgemeinen Recht folgt, dass die Lei-
tungsgremienmitglieder ihre Pflichten 
zur ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung nicht schuldhaft verletzen dürfen 
und ansonsten schadenersatzpflichtig 
sind. Für eine ordnungsgemäße Tätig-
keit muss der Vorstand alle verfügba-
ren Informationsquellen ausschöpfen 
und die Vor- und Nachteile sowie Risi-
ken vor jeder Entscheidung angemes-
sen abwägen.

Risikomanagement

Die Befragung der Stiftungen hat erge-
ben, dass nur 45 Prozent eine struktu-
rierte Risikoanalyse durchführen. Dies 
ist angesichts der erheblichen finanzi-
ellen Risiken, die mit der Förder- oder 
operativen Stiftungsarbeit unabhän-
gig vom Vermögen einhergehen, ver-
wunderlich. Für jede Stiftung ist ein fi-
nanzieller Verlust durch Anlagerisiken 
oder Untreue schmerzlich, doch sind 
insbesondere kleine Stiftungen schon 
beim Verlust geringer Beträge in ihrer 
Existenz gefährdet. Demgegenüber ist 
der theoretisch maximale Verlust in ei-
ner großen Stiftung natürlich höher, 
sodass eine Risikomanagementpraxis 
stiftungsindividuell entwickelt werden 
sollte.

Risikomanagement und 
Kontrolle in Stiftungen
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?
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11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 
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Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit
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Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien
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Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige
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Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 
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11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit
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Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar
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Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht
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vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt
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86%
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Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt
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Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige
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71%
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82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt
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10-100 Mio.
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Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar
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Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt
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24%
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57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt
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Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems
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Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein
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38%
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Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

© Regelmäßige Durchführung 
einer Risikoanalyse
[n=192]
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Bei der näheren Analyse wird deut-
lich: Je größer das Stiftungsvermögen 
ist, desto eher führen die Stiftungen 
eine strukturierte Risikoanalyse durch. 
Bei den befragten Stiftungen mit einem 
Stiftungsvermögen von über 100 Milli-
onen Euro führen immerhin 64 Prozent 
regelmäßig eine Risikoanalyse durch, 
während es bei den kleinen Stiftungen 
mit einem Kapital bis 100.000 Euro nur 
29 Prozent sind.5

5	  Eine in etwa zeitgleich durchgeführte 
Umfrage zu den Auswirkungen der Finanz-
krise auf das Stiftungsvermögen hat erge-
ben, dass rund ein Drittel der Stiftungen ein 
spezielles Risikomanagementsystem zur 
systematischen Beurteilung von Anla-
gerisiken etabliert hat. Siehe Bundesver-
band Deutscher Stiftungen (Hg.): Stiftungs
Report 2010/11. Berlin 2010, S. 87

Die befragten Stiftungen sind über-
wiegend der Meinung, dass ihr Risiko-
management voll (42 Prozent) oder im 
Wesentlichen (34 Prozent) in der Lage 
ist, die hauptsächlichen Risiken für die 
Stiftungen zu identifizieren, obwohl 
nur 53 Prozent aller Stiftungen ange-
ben, eine strukturierte Risikoanaly-
se durchzuführen. Lediglich 4 Prozent 
sind der Meinung, dass ihr Risikoma-
nagement eher nicht in der Lage ist, al-
le wesentlichen Risiken zu identifizie-
ren. 1 Prozent glaubt überhaupt nicht 
an ihr Risikomanagement.

Hintergrund: Strukturierte Risikoanalyse

Unter einer strukturierten Risikoanalyse versteht man eine systematische 
Identifizierung aller wesentlichen Risiken für eine Stiftung. Die identifizier-
ten Risiken werden nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe 
bewertet und entsprechende Maßnahmen zur Behandlung von Risiken er-
griffen. Die Risiken und Maßnahmen werden in einem Risikoregister do-
kumentiert und regelmäßig aktualisiert. Die Stiftungsleitung und das Auf-
sichtsgremium der Stiftung erhalten periodisch oder nach Bedarf eine 
entsprechende Risikoberichterstattung.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?
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22%
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Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
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10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.
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< 0,1 Mio.
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27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung
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1-10 Mio.
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< 0,1 Mio.
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2%89%
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23%
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Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden
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< 0,1 Mio.
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Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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86%
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Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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33%

32%

31%
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62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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28%
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31%
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29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige
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0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck
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Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige
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Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.
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< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%
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17%
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67%
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46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit
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16%
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19%
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3%

21%
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55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht
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Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt
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1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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19%

14%
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36%

39%
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86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige
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84%

71%
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73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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10%

6%

14%
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49%
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29%

45%

45%

57%
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Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar
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Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt
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24%

35%
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Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%
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Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend
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nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt
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0,1-1 Mio.
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Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

å Durchführung einer strukturierten 
Analyse bestehender Risiken
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=192]

|  StiftungsStudie  |  



31

Hier stellt sich die Frage, ob die ge-
fühlte Sicherheit der Stiftungen nicht 
zu weit entfernt von dem generellen 
wirtschaftlichen Risiko in einer kom-
plexen Umwelt ist. Wie dem auch sei, 
das vorhandene subjektive Gefühl der 
Sicherheit verhindert offensichtlich die 
Anwendung von Risikomanagement-
instrumenten.

In sich widersprüchlich erscheint, 
dass 76 Prozent der Stiftungen ange-
ben, über ihre Risiken angemessen zu 
berichten, während nur 45 Prozent al-
ler Stiftungen eine strukturierte Risiko-
analyse durchführen. Hier scheint die 
Risikoberichterstattung eher auf einem 
Bauchgefühl als auf einer systemati-
schen fachlichen Analyse zu beruhen. 

Für Aktien- und Kapitalgesellschaften bestehen  
verschiedene gesetzliche Vorschriften zum  
Risikomanagement:
§ 9 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG): Verpflichtung zur Einrich-
tung eines Frühwarnsystems zur Erkennung bestandsge-
fährdender Risiken
§ 107 Abs. 3 AktG: Wirksamkeitsüberwachung des Risi-
komanagementsystems, des internen Kontrollsystems 
(IKS) und des internen Revisionssystems durch den Auf-
sichtsrat
§ 111 Abs. 1 AktG: Allgemeine Überwachungspflicht des 
Aufsichtsrats
§ 289 Abs. 1 und 5; § 315, Abs. 1 Handelsgesetzbuch 
(HGB): Darstellung der wesentlichen Merkmale des rech-
nungslegungsbezogenen Risikomanagementsystems so-
wie der für das Unternehmen wesentlichen Chancen und 
Risiken im Lagebericht
§ 289a Nr. 1 und Nr. 2 HGB i.V.m. 161 AktG: Entsprechens-
erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex mit 
Begründungspflicht für Abweichungen
§ 317 Abs. 4 HGB: Prüfung des Risikofrüherkennungssys-
tems durch den Wirtschaftsprüfer

Darüber hinaus bestehen verschiedene nicht  
gesetzliche Vorschriften zum Risikomanagement für  
Aktien- bzw. Kapitalgesellschaften:
IDW Prüfungsstandard 340: Die Prüfung des Risikofrüh-
erkennungssystems nach § 31 Abs. 4 HGB
Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) 4.1.4: 
Der Vorstand sorgt für ein angemessenes Risikomanage-
ment und Risikocontrolling im Unternehmen 
DCGK 5.2: Der Aufsichtsratsvorsitzende soll mit dem Vor-
stand das Risikomanagement des Unternehmens beraten 
Deutsches Institut der Internen Revision (DIIR) Revi-
sionsstandard Nr. 2: Prüfung des Risikomanagement 
durch die Interne Revision

Einzelne Elemente hiervon werden von zumeist großen 
Stiftungen freiwillig übernommen. So gibt es beispiels-
weise Stiftungen, die aufbauend auf den Grundsätzen 
Guter Stiftungspraxis einen Kodex verabschiedet haben, 
in dem sie sich zugleich verpflichten, eine Entsprechens-
erklärung mit Begründung von Abweichungen zu veröf-
fentlichen.

Hintergrund: Gesetzliche Vorschriften zum Risikomanagement für Aktiengesellschaften
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

© Einschätzung in der Stiftung zur 
Fähigkeit des Risikomanagements, 
wesentliche Risiken zu erkennen
[n=185]

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Obwohl Stiftungen teilweise ähn-
lich große oder größere Vermögen als 
Wirtschaftsunternehmen betreuen, 
gibt es keine gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Einführung eines Risikoma-
nagements wie bei Aktien- oder ande-
ren Kapitalgesellschaften. Daher stellt 
sich insbesondere für große Stiftungen 
die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, ein 
Risikomanagement gemäß den gesetz-
lichen Vorschriften von Kapitalgesell-
schaften einzuführen.

Lediglich 33 Prozent der großen Stif-
tungen geben an, ein Risikomanage-
ment in Anlehnung an die gesetzlichen 
Vorschriften für Kapitalgesellschaften 
eingerichtet zu haben. Bei den kleinen 
Stiftungen trifft man es gar nicht an.

Bei einer strukturierten Risikoana-
lyse ist die Beobachtung von externen 
Indikatoren zur Früherkennung von Ri-
siken von großer Bedeutung. Insbe-
sondere für Stiftungen mit großen Ver-
mögen, die möglicherweise noch in 
verschiedenen Währungen angelegt 
sind, ist es wichtig, solche Eckdaten 
systematisch zu analysieren. Immerhin 
knapp die Hälfte (49 Prozent) der Stif-
tungen gibt an, externe Indikatoren bei 
der Beobachtung der Risikolage syste-
matisch einzubeziehen.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige
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Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)
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< 0,1 Mio.
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17%
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14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit
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18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht
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1%

1%

1%

3%

5%
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12%

10%
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45%
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24%
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89%
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Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt
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1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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20%
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39%
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86%
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Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige
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82%

73%

79%
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Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige
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49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt
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1-10 Mio.

0,1-1 Mio.
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Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar
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24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend
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0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%
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Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt
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65%

70%
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53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.
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< 0,1 Mio.
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40%

71%

38%

40%
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60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

å Anwendung eines Risikomanagements 
in Anlehnung an die gesetzlichen 
Vorschriften für Kapitalgesellschaften
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=194]
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Sicherstellung von gesetzes- und 
regelkonformem Verhalten

Die Einhaltung von Recht und Gesetz 
sollte für alle wirtschaftenden Organi-
sationen – und daher auch für Stiftun-
gen – eine Selbstverständlichkeit sein. 
Doch zeigen Fälle im In- und Ausland, 
dass es hier vorsätzlich oder fahrläs-
sig zu Verstößen kommen kann. Selbst 
wenn nur gegen eigene Regeln oder 
freiwillige Selbstverpflichtungen ver-
stoßen wird, leidet das Ansehen der 
Stiftung in der Öffentlichkeit. Gerade 
gemeinnützige Organisationen stel-
len an sich selbst und ihr Umfeld ho-
he Wertmaßstäbe, sodass man kei-
nesfalls „Wasser predigen und Wein 
trinken“ sollte. Zudem sind Stiftungen, 
die sich aus Spenden finanzieren, be-
sonders auf das Wohlwollen der Öf-
fentlichkeit angewiesen. Nicht zuletzt 
deshalb entscheiden sich 25 Prozent 
der Stiftungen dazu, neben den Vor-
gaben des Stifters in der Satzung noch 
einen speziellen Verhaltenskodex zu 
erlassen, um das Verhalten der Organi-
sation zu regeln.

18 Prozent der Stiftungen geben an, 
Richtlinien gegen Gesetzes- und/oder 
Regelverstöße zu besitzen. Sinnvoll 
ist es aus Sicht der Verfasser, die be-
sonders riskanten Bereiche mit eige-
nen Richtlinien zu regeln, wie z.B. das 
Verfahren der Mittelverwendung oder 
Handlungsfelder, die die Gemeinnüt-
zigkeit einer Stiftung gefährden könn-
ten.

Ähnlich wie beim Risikomanage-
ment fühlen sich die Stiftungen hier 
gut aufgestellt. 95 Prozent der Stiftun-
gen sind davon überzeugt, dass sie die 
Einhaltung von Gesetz und internen 
Vorschriften vollkommen (55 Prozent) 
oder überwiegend (40 Prozent) sicher-

stellen können. Lediglich 2 Prozent der 
Befragten hegen hieran Zweifel.

Daher ist es auch nicht verwunder-
lich, dass die Stiftungen davon über-
zeugt sind, genug für die Prävention 
von Regelverstößen zu unternehmen. 
63 Prozent der Stiftungen bezeich-
nen ihre derzeitigen Präventionsmaß-
nahmen gegen Gesetzes- und/oder 
Regelverstöße als sehr gut oder gut, 
während 24 Prozent sie lediglich für 
ausreichend und immerhin 2 Prozent 
für ungenügend halten.

Ähnlich gut schätzen die Stiftungen 
die Information ihrer Mitarbeiter über 
relevante Regeln, Vorschriften und Ge-
setze ein. 58 Prozent sind der Meinung, 
dass ihre Stiftungsleitung sehr gut oder 
gut über relevante Regeln, Vorschriften 
und Gesetze informiert. 27 Prozent füh-
len sich ausreichend und nur 1 Prozent 
fühlt sich ungenügend informiert. Die-
se Antwort überrascht, wenn man sich 
in Erinnerung ruft, dass 47 Prozent der 
Stiftungen nicht regelmäßig eine Kapi-
talerhaltungsrechnung erstellen.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?
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1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%
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6%

11%
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68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.
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1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.
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0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%
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69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige
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88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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17%

24%
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18%
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3%

5%

2%
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6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit
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16%
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19%

8%
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5%

1%
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3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht
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1%
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1%

12%

10%
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45%
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24%
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89%
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Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt
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0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%
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20%
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67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige
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5%

4%

6%
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10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.
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14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar
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0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%
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5%

90%

83%

91%

71%

67%
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7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

© Bewertung der Präventionsmaßnah-
men gegen Korruption (z.B. Schulungen, 
Vier-Augen-Prinzip)
[n=190]

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Daher kann man eher von einem 
subjektiven Gefühl der Sicherheit als 
einer objektiven Sicherheit sprechen. 
Dieses Gefühl der Sicherheit bezüglich 
der Einhaltung von Recht und Gesetz 
erscheint berechtigt vor dem Hinter-
grund, dass lediglich vier der teilneh-
menden Stiftungen (2 Prozent) anga-
ben, dass es bei ihnen in den letzten 
drei Jahren zu schwerwiegenden Ver-
stößen gegen interne oder gesetzli-
che Regeln gekommen ist. 2 Prozent 
scheint auf den ersten Blick eine ge-
ringe Quote zu sein, doch vor dem Hin-
tergrund, dass solche Verstöße leicht 
die Existenz einer Stiftung gefährden 
können, ist jede einzelne Stiftung zum 
Handeln aufgerufen.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

† Qualität der Informationen für 
Stiftungsmitarbeiter hinsichtlich relevan-
ter Regeln, Vorschriften und Gesetze durch 
die Stiftungsleitung
[n=168]

Hintergrund: Grundsätze Guter Stiftungspraxis
Gesetzliche Auskunftspflichten werden rasch und vollständig erfüllt.

Die Grundsätze Guter Stiftungspraxis äußern sich nicht zu den in diesem 
Kapitel der Studie aufgeworfenen Fragen von Risikomanagement und Kon-
trollmechanismen. Stattdessen wird die rechtliche Verpflichtung zur Aus-
kunft insbesondere gegenüber den Aufsichtsbehörden und der Finanzver-
waltung betont.

|  StiftungsStudie  |  
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Internes Kontrollsystem

Risiken durch fehlerhaftes Verhalten 
und Regelverstöße können durch Prin-
zipien guter Stiftungsführung in Form 
von Handlungsleitlinien und Kontroll-
mechanismen vermieden werden. Ziel 
muss es sein, die Folgen von Verstößen 
einzugrenzen und gleichzeitig transpa-
rentere Strukturen zu schaffen. Je bes-
ser dies gelingt, desto glaubwürdiger 
nimmt auch die Öffentlichkeit eine Stif-
tung wahr.

Bei der Frage nach einem doku-
mentierten internen Kontrollsystem 
(IKS) gibt lediglich knapp ein Drittel 
der befragten Stiftungen an, hierüber 
zu verfügen. 

Dennoch lässt sich eine zunehmen-
de Professionalisierung mit steigen-
dem Stiftungsvermögen beobachten. 
Bei den Stiftungen mit einem Stiftungs-
vermögen größer als 100 Millionen Eu-
ro findet man bei 57 Prozent ein doku-
mentiertes IKS, während es bei den 
mittelgroßen Stiftungen mit einem Stif-
tungsvermögen zwischen 1 und 10 Mil-
lionen Euro lediglich 24 Prozent sind. 
Bei den kleinen Stiftungen steigt die 
Quote wiederum leicht an, was mit den 
überschaubareren Strukturen und der 
weniger aufwendigen Dokumentation 
eines IKS zusammenhängen könnte.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

© Anwendung eines dokumentierten 
internen Kontrollsystems 
[n=195]

Hintergrund: Internes Kontrollsystem

Das interne Kontrollsystem umfasst alle Grundsätze, Verfahren und Maß-
nahmen zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
schäftstätigkeit, zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung sowie zur 
Einhaltung der rechtlichen Vorschriften.

Risikoorientierte Kontrollen sollen die Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten von Fehlern oder Verstößen in Arbeitsprozessen vermindern sowie 
entstandene Fehler oder Verstöße aufdecken. Grundlegende Bestandteile 
des internen Kontrollsystems sind das Kontrollumfeld, die Risikobeurtei-
lung, die Kontrollaktivitäten, die Informations- und Kommunikationsstruk-
tur sowie die Überwachung.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

© Anwendung eines dokumentierten 
internen Kontrollsystems  
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=195]
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Das Vier-Augen-Prinzip als ein gän-
giges und fast selbstverständliches 
Kontrollprinzip bei wesentlichen Trans-
aktionen ist selbst bei großen Stiftun-
gen nicht durchgängig, sondern nur 
zu 93 Prozent verankert. Je kleiner das 
Stiftungsvermögen wird, desto weniger 
oft wird eine Kontrolle durch eine zwei-
te Person angewendet. Selbst bei klei-
nen und mittelgroßen Stiftungen, in 
denen der Stifter selbst noch tätig ist, 
erscheint ein Vier-Augen-Prinzip aus 
Sicht der Verfasser unerlässlich.

Besonders kritisch ist die Über-
wachung der Auszahlung von Stif-
tungsgeldern, da dies nur unter der 
Maßgabe erfolgen darf, die Mittel im 
Stiftungssinne einzusetzen. So muss 
man die Angabe, dass 69 Prozent der 
Stiftungen über ein definiertes Geneh-
migungsverfahren verfügen, durchaus 
als verbesserungswürdig ansehen.

Sicherlich ist das Vier-Augen-Prin-
zip für viele Vorgänge in einer Stiftung 
ein wichtiges und notwendiges Kont-
rollinstrument. Darüber hinaus gibt es 
aber noch viele weitere geschäftliche 
Abläufe, die besondere Kontrollmaß-
nahmen erfordern. Dazu braucht es ei-
ne systematische Identifizierung von 
kritischen Geschäftsprozessen und 
die Einrichtung entsprechender Kon-
trollmaßnahmen. 31 Prozent der Stif-

tungen geben an, kritische Prozesse 
risikoorientiert identifiziert und Kont-
rollmaßnahmen eingerichtet zu haben.

Obwohl nur 31 Prozent der Stiftun-
gen (59 Nennungen) angegeben ha-
ben, kritische Prozesse risikoorientiert 
zu identifizieren und Kontrollmaß-
nahmen eingerichtet zu haben, sagen 
44 Prozent der Stiftungen (82 Nennun-
gen), dass sie die Wirksamkeit ihrer 
Kontrollen regelmäßig überwachen. 
Daraus muss man schließen, dass bei 
einigen Stiftungen bestehende Kont-
rollen zwar auf ihre Wirksamkeit über-
prüft werden, dass aber nicht systema-
tisch vom Leitungsgremium analysiert 
wird, ob die Kontrollen überhaupt not-
wendig sind. Gestützt wird diese The-
se von den praktischen Erfahrungen 
aus vielen Unternehmen und Organi-
sationen, in denen bestehende Struk-
turen kaum hinterfragt und nur selek-
tiv an die neuen Realitäten angepasst 
werden. Auch für den Stiftungssek-
tor wurde schon in der Vergangenheit 
festgestellt, dass die Akteure subjektiv 
selten einen Handlungs- und Verbes-
serungsbedarf sehen, selbst wenn Ef-
fektivitätsverbesserungen objektiv an-
gezeigt sind.6

6	  Berit Sandberg: Stand und Perspektiven 
des Stiftungsmanagements in Deutschland 
– eine empirische Studie zur betriebs
wirtschaftlichen Orientierung von Stiftun-
gen. Berlin 2005, S. 14
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

å Anwendung eines 
Vier-Augen-Prinzips
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=197]

|  StiftungsStudie  |  



37

Interne Revision

Jede Maßnahme, die aus der Risiko-
analyse zur Überwachung und Steue-
rung der Organisation abgeleitet wird, 
sollte von einer neutralen Instanz auf 
ihre Eignung und Funktionsfähigkeit 
geprüft werden. In der Wirtschaft und 
in großen gemeinnützigen Organisati-
onen nimmt häufig eine interne Revisi-
on diese Aufgabe wahr. Für kleine und 
mittelgroße Stiftungen ist die Einrich-
tung einer eigenen internen Revision 
häufig weder zweckmäßig noch finan-
zierbar. Trotzdem erscheint es sinn-
voll, in gewissen zeitlichen Abständen 
– und zielgerichtet – Revisionsprüfun-
gen durch externe Dienstleister durch-
führen zu lassen. 

In der vorliegenden Umfrage ga-
ben lediglich 35 Prozent der Stiftun-
gen an, eine interne Revision durch-
zuführen. Von denen, die eine interne 
Revisionsprüfung durchführen, gaben 
43 Prozent an, dies durch einen exter-
nen Dienstleister vornehmen zu las-
sen und 57 Prozent tun dies mit eige-
nen Mitarbeitern. Prinzipiell ließe sich 
daraus schließen, dass ca. 20 Prozent 
aller Stiftungen eine eigene interne Re-
vision unterhalten.

Betrachtet man die Durchführung 
von Revisionsprüfungen nach der Größe 
der Stiftungen, fällt auf, dass vor allem 
die ganz großen und ganz kleinen ver-
stärkt Revisionsprüfungen durchführen. 
Mit abnehmender Stiftungsgröße nimmt 
die Anzahl der Revisionsprüfungen zu.

Hintergrund: Interne Revision

Die interne Revision unterstützt das Leitungsorgan bei der Kontrolle und 
Steuerung der Stiftung durch umfassende unabhängige und objektive Prü-
fungs- und Beratungsleistungen in allen Stiftungsbereichen und -funktio-
nen. Sie hilft der Stiftung bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie die Wirk-
samkeit des Risikomanagements, der Kontrollen und der Führungs- und 
Überwachungsprozesse analysiert und unterstützt, um diese ggf. zu ver-
bessern. Die interne Revision soll Vorgänge auf Ordnungsmäßigkeit prü-
fen und Unregelmäßigkeiten oder Manipulationen aufdecken. Sie ist ein 
wesentlicher Bestandteil des übergeordneten Steuerungs- und Überwa-
chungssystems einer Organisation.

Die interne Revision sollte als unabhängige Stabstelle konzipiert sein, 
die direkt der obersten Leitung unterstellt ist. Mithilfe eines risikoorientier-
ten Prüfplans wird die gesamte Organisation im Rahmen eines mehrjähri-
gen Prüfzyklus durchleuchtet. Die Standards für die berufliche Praxis der 
internen Revision werden vor allem vom Deutschen Institut für Interne Re-
vision (DIIR) festgelegt.

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |
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Je größer die Stiftung ist, desto häu-
figer werden externe Dienstleister für 
die Durchführung von Revisionsprü-
fungen eingesetzt. Ausnahme schei-
nen die ganz großen Stiftungen über 
100 Millionen Euro Stiftungsvermögen 
zu sein, die sich offensichtlich eine ei-
gene interne Revision leisten können.

Bei der Methode der internen Re-
vision wenden 52 Prozent der Stiftun-
gen eine risikoorientierte Revisions-
planung an und bei 67 Prozent werden 
explizit Prüfungen zur Vermeidung von 
Regel- und/oder Gesetzesverstößen 
durchgeführt.
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

8%

11%

22%

43%

16%

Größe des Stiftungsvermögens

< 0,1 Mio.
0,1-1 Mio.
1-10 Mio.
10-100 Mio.
> 100 Mio

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

2%

6%

11%

5%

68%

73%

67%

43%

55%

29%

25%

27%

46%

40%

Stiftungscharakter

operativ fördernd Anstaltsträgerstiftung

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

2%89%

77%

38%

42%

100%

9%

23%

62%

58%

Organisation des Leitungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

50%

74%

73%

68%

47%

24%

20%

27%

53%

50%

2%

7%

5%

Organisation des Beratungsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

25%

30%

14%

9%

27%

75%

69%

86%

86%

73%

1%

5%

Organisation des Aufsichtsgremiums

hauptamtlich ehrenamtlich nicht vorhanden

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

5%

45%

43%

33%

32%

31%

52%

54%

62%

68%

69%

Bestehen einer Genehmigungspflicht für wichtige Projekte oder Programme (z. B. Förderung bestimmter 

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

28%

22%

21%

33%

14%

31%

45%

29%

14%

29%

41%

33%

50%

53%

57%

Ausschluss von Mitgliedern bei Beschlussfassungen bei Besorgnis der Befangenheit

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

7%

4%

8%

13%

10%

15%

13%

30%

7%

13%

13%

10%

25%

28%

19%

34%

40%

25%

48%

49%

32%

20%

37%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Leitungsorgane (pro Person)

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

12%

0%

13%

12%

63%

60%

96%

88%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (hauptamtlich)

Fachkompetenz in Bezug auf den Stiftungszweck

Betriebswirtschaftliches Wissen bzw. Managementkompetenz

Fachkompetenz in der Vermögensverwaltung

Fachkompetenz im Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht

Gesellschaftlicher Status

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Stifterfamilie)

Mitglied in anderen Aufsichtsgremien

Sonstige

0% 20% 40% 60% 80%

2%

13%

45%

35%

35%

48%

52%

80%

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsgremiums (ehrenamtlich)

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

9%

17%

24%

10%

18%

5%

3%

5%

2%

9%

5%

8%

6%

14%

27%

76%

73%

67%

76%

46%

Zeitaufwand der ehrenamtlichen Aufsichtsorgane (pro Person) 

1-4 Stunden pro Monat
5-10 Stunden pro Monat
11-20 Stunden pro Monat
mehr als 20 Stunden pro Monat
nicht bekannt

Verfolgung des Stiftungszwecks

Festlegung der Programmfelder

Beurteilung und Kontrolle der Geschäftsführung/des Vorstands

Sicherstellen der finanziellen Basis der Stiftung

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit

0% 25% 50% 75% 100%

18%

16%

7%

19%

8%

6%

5%

1%

1%

3%

21%

24%

19%

26%

13%

55%

55%

73%

54%

76%

Einschätzung der Leistung des Aufsichtsgremiums

gut bis sehr gut ausreichend ungenügend nicht anwendbar

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung

Vermögensübersicht

Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

1%

3%

5%

1%

12%

10%

28%

45%

42%

20%

24%

87%

89%

71%

52%

53%

79%

76%

Bestandteile der Rechnungslegung und Berichterstattung

vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%15%

35%

14%

7%

46%

26%

19%

14%

20%

36%

39%

67%

86%

73%

Abschlussprüfung

ja, durch einen Wirtschaftsprüfer ja, durch einen anderen Prüfer nein nicht bekannt

Erträge aus der Vermögensverwaltung

Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse

Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse

Leistungsentgelte

Erträge aus Zweckbetrieb

Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

Erträge aus Auflösung von Rücklagen

Sonstige

0% 25% 50% 75% 100%

46%

2%

9%

7%

8%

4%

5%

4%

6%

6%

10%

11%

27%

7%

18%

14%

8%

9%

40%

84%

71%

93%

82%

73%

79%

77%

Veröffentlichung des Jahresberichts (in Abhängigkeit der dominierenden Ertragsquelle)

interner Jahresbericht für Organe gedruckter Jahresbericht für die Öffentlichkeit Veröffentlichung im Internet sonstige

6%

49%

45%

Regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse

ja
nein
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

6%

14%

61%

49%

55%

29%

36%

29%

45%

45%

57%

64%

Durchführung einer strukturierten Analyse bestehender Risiken

ja nein nicht bekannt

19%

1%
4%

34%

42%

Fähigkeit des Risikomanagements, wesentliche Risiken zu erkennen

ja
im Wesentlichen
eher nicht
überhaupt nicht
nicht anwendbar

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

10%

7%

2%

5%

90%

83%

91%

71%

67%

10%

7%

24%

33%

Vorhandensein eines Risikomanagements in Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesel

ja nein nicht bekannt

11%

2%

24%

35%

28%

Bewertung der Präventionsmaßnahmen gegen Korruption (z. B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip)

sehr gut
gut
ausreichend
ungenügend
nicht bekannt

14%

1%

27%

38%

20%

Qualität der Informationen für Stiftungsmitglieder hinsichtlich relevanter Regeln, Vorschriften und 

sehr gut
gut
ausreichend

ja
nein
nicht bekannt

ungenügend
nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

5%

5%

68%

72%

71%

57%

43%

29%

28%

24%

38%

57%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems (nach Stiftungsvermögen)

ja nein nicht bekannt

2%

67%

31%

Vorhandensein eines dokumentierten internen Kontrollsystems

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

3%

3%

2%

30%

23%

25%

23%

7%

67%

74%

73%

77%

93%

Vorhandensein eines Vier-Augen-Prinzips

ja nein nicht bekannt

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

55%

65%

70%

82%

53%

45%

35%

30%

18%

47%

Durchführung einer Internen Revision (durch eigene Mitarbeiter oder Externe)

ja nein

> 100 Mio.

10-100 Mio.

1-10 Mio.

0,1-1 Mio.

< 0,1 Mio.

0% 25% 50% 75% 100%

62%

60%

50%

40%

71%

38%

40%

50%

60%

29%

Bei Vorhandensein einer internen Revision … 

Revisionsprüfung durch externe Dienstleister Revisionsprüfung durch eigene Mitarbeiter
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In welchem Bundesland ist Ihre Stiftung registriert?

1%
3%3%

3%
5%

21%

64%

Ertragsquellen (war: Umsatz- und Einnahmenstruktur)

Erträge aus der Vermögensverwaltung
Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse
Öffentliche Zuwendungen und Zuschüsse
Leistungsentgelte
Erträge aus Zweckbetrieb
Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Erträge aus Auflösung von Rücklagen
Sonstige

† Durchführung einer internen Revision 
(durch eigene Mitarbeiter oder Externe)
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=197]

† Bei Vorhandensein einer 
internen Revision … 
[nach Stiftungsvermögen in Euro; n=195]

|  StiftungsStudie  |  



39

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen: Interessenvertretung 
und Dienstleistungszentrum 
für die deutschen Stiftungen

Die Idee für eine Interessenvertre-
tung der unterschiedlichen Erschei-
nungsformen deutscher Stiftungen 
wurde in einer der traditionsreichs-
ten Stiftungen des Landes, der Fugge-
rei in Augsburg, geboren. Im Jahr 1948 
als „Arbeitsgemeinschaft bayerischer 
Wohltätigkeits-, Erziehungs- und Kul-
tusstiftungen“ gegründet, erhielt der 
Verband 1990 seinen heutigen Namen. 
Aus einem kleinen Kreis ist mittlerwei-
le eine Stiftungsfamilie mit über 3.400 
Mitgliedern erwachsen. Dazu gehören 
Stiftungen, Freunde des Stiftungswe-
sens und Stiftungsverwaltungen, die 
eine Vielzahl weiterer Stiftungen reprä-
sentieren. Jede der Mitgliedsstiftun-
gen ist einzigartig: im Typ, in der Struk-
tur und Größe, in ihrem Anliegen und 
Zweck. Damit repräsentiert der Bun-
desverband Deutscher Stiftungen die 
bunte und vielfältige deutsche Stif-
tungslandschaft. Die Geschäftsstelle 
des Verbandes ist das Haus Deutscher 
Stiftungen in Berlin-Mitte – ein Treff-
punkt für Stifterinnen und Stifter, Ver-
treterinnen und Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.

Neben vielfältigen Veranstaltungen 
im gesamten Bundesgebiet organi-
siert der Verband jedes Jahr den größ-
ten europäischen Stiftungskongress 
und stärkt damit die Aufmerksamkeit 
für Stiftungen in der Öffentlichkeit. Mit 
der Verleihung des Deutschen Stifter-
preises und der Medaille für Verdiens-
te um das Stiftungswesen ehrt der Ver-
band herausragende Personen und 
würdigt deren Engagement. Beispiele 
guter Stiftungskommunikation werden 
mit dem KOMPASS ausgezeichnet.

Auf politischer Ebene macht sich 
der Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen für die Verbesserung der rechtli-
chen und steuerrechtlichen Rahmen-
bedingungen stark. Der Verband, der 
solidarisch wirkt, versteht sich als Part-
ner der deutschen Stiftungen. Er spürt 
Trends auf und hilft, dass sich neue 
Formen des bürgerschaftlichen Enga-
gements entwickeln können. Der För-
derung der neueren Erscheinungsform 
der Bürgerstiftung dient das vom Bun-
desverband getragene Projekt „Initiati-
ve Bürgerstiftungen“. 

Mitglieder profitieren von einem 
breit gefächerten Informations-, Ser-
vice- und Beratungsangebot, von Pra-
xiserfahrungen und Kontakten.

Anhang
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KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 
Spezialisierte Dienstleistungen 
für Stiftungen aus einer Hand 

Die Bedeutung von Stiftungen nimmt in 
Deutschland seit Jahren stetig zu. Da-
bei agieren Stiftungen häufig im Span-
nungsfeld zwischen Stiftungsrecht und 
Gemeinnützigkeitsrecht. Um in diesem 
komplexen Umfeld erfolgreich agie-
ren zu können und die gesetzten Zie-
le bestmöglich zu erreichen, benötigen 
Stiftungen spezialisierte Dienstleistun-
gen, die ganz gezielt auf die konkre-
ten Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Die Spezialisten von KPMG verfügen 
neben ihrem fachlichen Know-how 
über tief gehende Branchenkenntnis-
se und weitreichende Praxiserfahrun-
gen in der Prüfung und Beratung von 
Stiftungen und Stiftern. Multidiszip-
linäre Teams mit Fachleuten aus den 
Bereichen Prüfung, Steuerberatung, 
Unternehmensberatung sowie Rechts-
beratung durch dieKPMG Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH sind bei allen 
Fragestellungen die kompetenten An-
sprechpartner für Sie.

Audit

»	 Prüfung von Jahresabschlüssen 
und Jahresrechnungen

»	 Sonderprüfungen zur Ordnungsmä-
ßigkeit der Stiftungstätigkeit

»	 Beratung bei der Erstellung einer 
Kapitalerhaltungsrechnung

»	 Finanzbuchhaltung und Jahresab-
schlusserstellung

Tax

»	 Laufende steuerliche  
Beratung

»	 Mittelverwendungsrechnung
»	 Steueroptimierung

Advisory

»	 Risikomanagement und internes 
Kontrollsystem

»	 Compliance Management

Legal Services 
KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft

»	 Stiftungserrichtung
»	 Satzungsänderung
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»	 Grundsätze Guter Stiftungspra-
xis, verabschiedet von der Mitglie-
derversammlung des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen am 
11. Mai 2006, www.stiftungen.org

»	 Swiss NPO-Code – Corporate 
Governance-Richtlinien für Non-
Profit-Organisationen in der 
Schweiz, Konferenz der Präsiden-
tinnen und Präsidenten großer 
Hilfswerke, März 2006,  
www.swiss-npocode.ch

»	 EFC revised Principles of Good 
Practice, efc European Foundation 
Centre, Oktober 2006, www.efc.be

»	 Deutscher Corporate Governance 
Kodex, Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance 
Kodex, Februar 2002,  
www.corporate-governance-code.de

»	 Public Corporate Governance Ko-
dex, in: Grundsätze guter Unter-
nehmens- und Beteiligungsfüh-
rung im Bereich des Bundes, Bun-
desregierung, Juli 2009,  
www.bundesfinanzministerium.de

Grundsätze und Richtlinien

Die vorliegende Studie nimmt Bezug auf eine Reihe von Grundsätzen und Richtlinien. 
Dies sind in der Übersicht:

41

|  Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis  |




